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Beratungsfolge Sitzungstermin

 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr 18.08.2005

 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sitzungen vom 02.06.2005 und 
16.06.2005 
 
 
 
Sachverhalt 
 
In der Niederschrift der Sitzung vom 16.06.2005 des Ausschusses für Stadtentwicklung, Um-
welt und Verkehr, Tagesordnungspunkt 2 wurde festgehalten, dass der Ausschuss einver-
nehmlich feststellt, dass im Protokoll zum Tagesordnungspunkt 5.1 der Sitzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr vom 02.06.2005 kein Abstimmungser-
gebnis protokolliert wurde. 
 
Dazu wird folgendes ausgeführt: 
 
Mit der Beschlussvorlage B 05/0006/1 Tagesordnungspunkt 5.1 wurde der Beschlussvor-
schlag der Beschlussvorlage B 05/0006 Tagesordnungspunkt 5 geändert. Damit wurde letzt-
lich über die Vorlage B 05/0006 abgestimmt, die unter dem Tagesordnungspunkt 5 auf der 
Tagesordnung und im Protokoll der Sitzung aufgeführt wurde. Unter diesem Tagesordnungs-
punkt wurde auch das Abstimmungsergebnis 6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 0 Enthal-
tungen protokolliert. Eine Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 5.1 war somit nicht 
mehr notwendig. Im Protokoll zu Tagesordnungspunkt 5.1 wurde der Beschlusstext der Vor-
lage B 05/0006 deshalb nur noch einmal nachrichtlich übernommen. Es hätte ein entspre-
chender Zusatz zu Protokollierung erfolgen können, damit dies nicht zu Mißverständnissen 
führt. 
 
Weiterhin wurde unter dem Tagesordnungspunkt 2 am 16.06.2005 festgehalten, dass in der 
Niederschrift vom 02.06.2005 fälschlicher Weise Frau Hahn als Teilnehmer aufgeführt und 
Frau Slevogt nicht als Teilnehmer aufgeführt wurde. 
 
Dieser Umstand wurde innerhalb des Hauses weiter gegeben, der Protokollführer konnte zum 
Zeitpunkt, als er den Fehler feststellte, auf Grund von Einschränkungen in der Sitzungssoft-
ware, diesen Fehler selbst nicht mehr korrigieren.  
 


